
Update

Die Bundeskanzlei 
schafft Fakten in der 
Cloud-Frage
Der Bund hat die Verträge mit Amazon, Alibaba und Co. be-
reits unterzeichnet. Obwohl die rechtliche Grundlage für das 
Geschäk noch nicht geElärt ist. 
Von Adrienne Fichter, 27.09.2022

Ms scheint eine neue :ode in Bundesbern zu gebenv Verträge zu unter-
zeichnen, bePor der demoEratische und rechtsstaatliche Srozess in einer 
Kache abgeschlossen ist. 

Ko geschehen beim pamF3ieger 5-NL. (achdem das Sarlament grünes 
)icht gab, hat das DeFartement für Verteidigung WVBKT den Bescha«ungs-
Pertrag Pergangene »oche unterzeichnet. yrotz der VolEsinitiatiPe ÄKtoFF 
5-NLö, die mit Mrfolg eingereicht worden war und die eigentlich eine Ab-
stimmung über den sFeziRschen pamF1ett0F Perlangt hätte.

Zhnlich liegt der 5all bei der umstrittenen Sublic-Cloud-Bescha«ung. Auch 
hier hat die BundesEanzlei als das federführende Amt des Bundes (ägel mit 
pUFfen gemacht, bePor die Iechtslage geElärt ist. 

Denn am Dienstag hat die BundesEanzlei Eommuniziertv Die Iahmen-
Perträge mit Amazon, Oracle und Co. im »ert Pon ÜÜj :illionen Kchweizer 
5ranEen sind bereits unterzeichnet. 

Obwohl die umstrittene Bescha«ung derzeit noch untersucht wird. 

Hur Mrinnerung die Ausgangslagev Der Bund mUchte seine Daten in der 
Cloud sFeichern und dazu am liebsten auf die Dienste Pon Anbietern aus 
den –KA oder China zurücEgreifen. Den Huschlag erhielten :icrosok, Ora-
cle, BB:, Amazon und Alibaba. Das Sroblem dabeiv die ameriEanischen und 
chinesischen Cberwachungsgesetze, die den Deweiligen BehUrden den Hu-
gri« auf die Daten Pon Kchweizer Bürgerinnen ermUglichen EUnnten. Die 
BundesEanzlei hat den grossen Cloudanbietern zwar Piele Hugeständnisse 
in Kachen Datenschutz abringen EUnnen, wie sie berichtete. 

Dennoch sorgte das Vorhaben für MmFUrung und für »iderstand auf dem 
Iechtsweg, der noch nicht geElärt ist. Hum einen Elagte ein Kchweizer Bür-
ger gegen die Verarbeitung seiner FersUnlichen Daten in ameriEanischen 
und chinesischen Clouds. Das BundesPerwaltungsgericht wollte sich nicht 
mit seinem Anliegen auseinandersetzen. –nd wurde dafür Pom Bundes-
gericht gerügt, wie die IeFubliE berichtet hat. (un muss das Bundes-
Perwaltungsgericht sich erneut mit der Bescha«ung beschäkigen. Das –r-
teil steht noch aus.
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Der BundesEanzlei sind diese Duristischen Kachzwänge bewusst. 

Min negatiPer Bescheid würde nämlich bedeutenv Die paFazitäten in den 
bestehenden Cloud-Datenzentren wären Porhanden, sie dürken aber nicht 
genutzt werden. –m bei der Analogie zum 5-NL zu bleibenv Das wäre, als 
wenn die eingeEauken pamF1ets nach )ieferung am Boden bleiben müss-
ten. Ms gibt aber einen –nterschiedv Die grossen yech-ponzerne erhalten im 
Gegensatz zu pamF1et-Sroduzent )ocEheed :artin in diesem 5all Eeinen 
einzigen IaFFen. Da es Eeine BezugsFEicht gibt, ist das nicht weiter Fro-
blematisch. Alibaba und Co. haben in diesem 5all auch Eeinen rechtlichen 
AnsFruch auf Kchadenersatz.

Doch beim Vorgehen der BundesEanzlei gibt es ein anderes Sroblemv Bm 
GerichtsPerfahren des Elagenden Bürgers blieb o«en, auf welcher gesetzli-
chen Grundlage dessen Daten überhauFt Perarbeitet würden. Die IeFubliE 
haEte nach, und es zeigt sichv Ms gibt dafür Eein sFeziRsches Gesetz. Dies 
sei nicht nUtig, die Bescha«ung laufe unter ÄadministratiPe FilfstätigEeit-
ö, sagte 5lorian Bmbach, Bnformationsbeaukragter der BundesEanzlei. Kie 
werde unter anderem durch die Datenschutzgesetzgebung legitimiert. 

BundesFarlamentarier wie KS-(ationalrat 5abian :olina waren Eonster-
niert, als sie diese Antwort in der IeFubliE lasen. Kie traten in AEtion. :o-
lina sagt dazuv ÄBch beantragte, dass das in der GSp untersucht wird.ö Die 
GeschäksFrüfungsEommission des (ationalrats WGSpT beschäkigt sich nun 
also erneut mit dem 5all. GSp-Sräsident KVS-(ationalrat Alfred Feer be-
stätigt dies. 

Kolange die –ntersuchung zur IechtmässigEeit der Bescha«ung läuk, soll-
ten die IahmenPerträge nach :einung des GSp-:itglieds :olina in der 
Kchublade bleiben. Dem KS-SolitiEer missfällt entsFrechend das VorFre-
schen der BundesEanzleiv ÄDass die BundesEanzlei die Verträge unter-
zeichnet, noch bePor das –rteil des BundesPerwaltungsgerichts Porliegt 
und die GSp ihre AbElärungen abgeschlossen hat, ist ein KEandal.ö 

Die BundesEanzlei setzt mit den IahmenPerträgen zwar neue :assstä-
be. Bm Gegensatz zu anderen Cloud-SroDeEten des Bundes hat sie o«enbar 
beachtliche Verhandlungserfolge bei den Anbietern erzielt. Kie Eommu-
niziert ausserdem transFarent und PerU«entlicht das SEichtenhek für die 
Cloud-)eistungen, MPaluationsEriterien und sämtliche Arbeitsmaterialien. 
Das gab es Porher noch nie.

Dennoch FoEert sie hoch. Denn auch wenn das BundesPerwaltungsgericht 
ihr recht geben sollte G woPon auszugehen ist G, ist der rechtliche Ktreit 
noch nicht zu Mnde. Der Bürger wird seine plage hUchstwahrscheinlich 
nochmals an das Bundesgericht weiterziehen und einen Abbruch des 
Cloud-SroDeEts Perlangen. Das Verfahren EUnnte noch Piele :onate dau-
ern. –nd der DatenEuss in die ameriEanischen und chinesischen Clouds De 
nachdem auf sich warten lassen. 

Ko oder sov Der Iechtsstaat und die Gewaltenteilung PerEommen zur 5arce, 
wenn 5aEten gescha«en werden, bePor die Farlamentarische Aufsicht und 
Bundesrichterinnen ihre Arbeit erledigt haben. –nd führt zur Iesignation, 
wie auch der IücEzug der BnitiatiPe ÄKtoFF 5-NLö durch die Bnitiantinnen 
gezeigt hat. 

Das Cloud-Drama in Bern wird wohl bald in den nächsten AEt gehen. 

In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass die Bundeskanzlei sich vertraglich 
ausbedungen hat, dass die Bezüge der Cloud-Leistungen erst bei grünem Licht durch die Justiz 
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erfolgen dürfen. Da es aber keine Bezugspflicht gibt, musste dies nicht vertraglich festgehalten 
werden. 

Zur Recherche

Ein Bürger klagt gegen die Public-Cloud-Beschaffung und erringt einen 
Teilsieg – so lautete das Ergebnis einer Recherche vor ein paar Wochen. Das 
Bundesgericht gab dem Beschwerdeführer teilweise recht, nun befasst sich 
das Bundesverwaltungsgericht damit. 
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